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Durchführung der Straßeniverl-tehrs-Ordnung ('StV_Ü} . ' `
Beurteilung der Erlaubnispflioht nach § 29 Abs. 2 StVO von Breiterlsportveranstalturıgen

.Bedingt durch den Ablauf der 10 Jahres-Frist hat der Erlass vom 9. Juli_ 1999 mit dem - .
Aa: Vl b 11 ~ B6 lt 04.59.04 zur Beurteilung der Erlaubnispflicht nach § 29 Abs. 2 StVO von
Breitenradsportveranstaltungen seine Gültigkeit verloren. Da die Anwendung- des Erlasses sich
in der Praitis bewährt hat und negative Erfahrungen nicht vorliegen, ergeht folgende Regelung:

Nach § 29 Abs. 2 StVO bedürfen Veranstaltungen, bei denen Straßen mehr als verltehrsüblioh
in Anspruch genommen Werden, der Erlaubnis. - " -

lri der Praxis ist diese Bestimmung grundsätzlich'restri_l-:tiv ,ausaulegen und demzufolge sind
auch Breitenradsportveranstaltungen ohne Wettkamofcharakter erlaubnisl:›'l'|iohtig, auch wenn
die _\/erltehrsübliohlteit gerade nicht überschritten wird- -

Zur Vervvaltungsvereinfaohung und Forderung des Radsports solltejedooh stärker auf die
Eigenverantwortung des jeweiligen Veranstalters abgestellt werden. Daher wird für den Bereich-
des Landes Hessen bis-auf vveiteres Folgendes bestimmt: _ . -
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Radsrııonveranstaltungen'auf Breitensportbasis sind unabhängig von der Teilnehmerzahl nicht '
nach §29 Abs, 2 StVO erlaubnispflichtig, wenn .

~› - nach der \/eranstaltungsplanung keine besonderen verkehrsregelnden Maßnahmen (vvie
z.Bf Geschwindiglteitsreduzierungen, Bperrungen von Straßen) erforderlich sind,

1- Startf, Ziel-, Verpflegungs- und andere läorıtrolleinrichtungen andere Verkehrsteilnehmer
nicht Wesentlich beeinträchtigen, '

~ die Teilnehmer-nach der Veranstaltung_splanung die Vorschriften der St\/0 beachten, -es
sich insbesondere 'um kein „Fahren auf Zeit“. handelt und

~› ' der Start der-teilnehmenden Radfahrerinnen und Radfahrer nicht pulloveise (d.h. in
Gruppen mit mehr als 10 Personen) erfolgt; - _ _

Es wird um Beachtung gebeten.
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